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Signatur StAZH OS 48 (S. 478) 

Titel Verordnung über die Entschädigung der Bezirksärzte 
(Änderung) 

Ordnungsnummer 810.11 

Datum 18.08.1982 
 
[S. 478] Der Regierungsrat beschliesst: 
I. Die Verordnung über die Entschädigung der Bezirksärzte vom 12. Dezember 1963 
wird wie folgt geändert: 
§ 1 Abs. 3 Satz 1. Den vom Bezirksarzt Zürich zugezogenen ausserordentlichen 
Stellvertretern für den polizeiärztlichen Dienst werden Fr. 350.– je Dienstwoche 
ausgerichtet. 
§ 2 Abs. 1. Das jährliche Wartegeld der Bezirksärzte beträgt Fr. 3200.–, dasjenige ihrer 
ordentlichen Adjunkte Fr. 1000.–. 
§ 5 Abs. 1 Satz 1. Für die Teilnahme an amtsärztlichen Fortbildungskursen und 
Tagungen kann die Direktion des Gesundheitswesens ein Taggeld bis zu Fr. 250.– für 
den halben und Fr. 350– für den ganzen Tag ausrichten. 
II. Diese Änderung tritt am 1. Oktober 1982 in Kraft. 
III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 18. August 1982 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
Gilgen Roggwiller 
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